
  

 
 
 
 

Blinden und sehbehinderten Personen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 

Sitz Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Tel.: 06131 967-0 (Zentrale) 
Fax: 06131 967-310 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Postfach 2964 | 55019 Mainz 
 

Kreisverwaltungen und  
Verwaltungen der kreisfreien Städte 
in Rheinland-Pfalz 
 
als örtliche Träger der Sozialhilfe 
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Rundschreiben Nr. 02/2019 

 
 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe in der Eingliederungshilfe §§ 76 ff. i.V.m. 
113 ff. SGB IX  

Anlage 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Ihrer Information weise ich auf die von der BAGüS beschlossene „Orientierungs-
hilfe zu den Leistungen zur Sozialen Teilhabe in der Eingliederungshilfe §§ 76 ff. 
i.V.m. 113 ff. SGB IX“. Sie finden den Text der Orientierungshilfe hier: https://www.ba-
gues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen. 
 
Bei Rückfragen hierzu sind wir gerne bei der Klärung behilflich.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Stefan Hackstein 

https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen
https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen
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